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Mitteilung des Senats 

an die Bremische Bürgerschaft 

vom 4. April 2017 

„Weiterentwicklung der Psychiatriereform in Bremen“ 

(Große Anfrage der Fraktionen Bündnis 90/DIE GRÜNEN und SPD vom 

15.02.2017) 

Die Fraktionen Bündnis 90/DIE GRÜNEN und SPD haben folgende Große Anfrage 
an den Senat gerichtet: 
 
„Menschen in seelischen Krisen oder mit psychischen Erkrankungen brauchen 
schnelle und passgenaue Behandlung. Dafür ist es insbesondere notwendig, die 
ambulanten Hilfen in den Quartieren so auszubauen, dass sie niedrigschwellig für al-
le Menschen erreichbar sind und Betroffene genau die Hilfen bekommen, die sie in 
ihrer individuellen Situation benötigen. Derzeit werden insbesondere chronisch und 
schwer psychisch Kranke meistens zu spät oder unzureichend vom psychiatrischen 
Hilfesystem erreicht – deutschlandweit und in Bremen. Das ist ungerecht und darf so 
nicht bleiben. Entscheidend für gute Hilfen ist das ambulante Angebot von psychoso-
zialen Hilfen in den Quartieren, Angebote zum Wohnen, Arbeiten, tagesklinische und 
ambulante medizinische und psychotherapeutische Hilfen, ergänzt durch Angebote 
von Home-Treatment. Diese Hilfen müssen gut vernetzt und koordiniert werden. 
Wenn in besonders schweren Krisen eine stationäre psychiatrische Behandlung nö-
tig wird, muss auch diese an den Notwendigkeiten für die Betroffenen orientiert sein. 
Die Zusammenarbeit der ambulanten Anbieter mit den stationären Anbietern ist ent-
scheidend – zur Vorbeugung von Krisen, während der stationären Behandlung und 
für die Nach- und Weiterbehandlung im Anschluss. 
 
Um die psychiatrischen Angebote in Bremen zu verbessern, hatte die Bürgerschaft 
(Landtag) einstimmig den Antrag „Weiterentwicklung der Psychiatriereform in Bre-
men - ein gesundheitspolitisches Zukunftskonzept“ (Drs. 18/685) beschlossen. Der 
Antrag forderte ein Gesamtkonzept für die Weiterentwicklung der psychiatrischen 
Pflichtversorgung, die gesetzlich verankert vor allem in kommunaler Verantwortung 
liegt. Konkrete Forderungen waren u.a. formuliert für eine bessere Vernetzung, zur 
Einbeziehung der Vertreterinnen und Vertreter von Betroffenen bei der Erstellung der 
Konzepte, für mehr präventive Angebote. Bis Ende 2016 sollte die Gesundheit Nord 
gGmbH (GeNo) ein psychiatrisches Konzept für ihre Standorte vorlegen. Dieses 
Konzept liegt bisher nicht vor.  
Der aktuellen Presseberichterstattung sind Beschwerden von Betroffenen und Be-
troffenen- und Angehörigenvertretern und -vertreterinnen über die Qualität der Be-
handlung in der psychiatrischen Abteilung im Klinikum Bremen-Ost zu entnehmen. 
 

Wir fragen den Senat: 
 
1. Inwieweit sind die einzelnen Forderungen des Bürgerschaftsbeschlusses „Weiter-

entwicklung der Psychiatriereform Bremen“ von 2013 bisher umgesetzt worden 
bzw. wann ist mit der Umsetzung der einzelnen Forderungen zu rechnen (bitte für 
jeden Beschlusspunkt einzeln aufführen)? 

2. Für wann erwartet der Senat das angekündigte Strategiepapier der GeNo zur 
Entwicklung der Psychiatrie an den Standorten der stationären Psychiatrie in den 
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Kliniken Bremen-Ost und Bremen-Nord und den Behandlungszentren? Wird die-
ses Papier einen klaren Zeit- und Maßnahmenplan enthalten? 

a. Wenn ja, wie wird der Senat die Umsetzung sicherstellen? 
b. Wenn nein, wie wird der Senat sicherstellen, dass ein solcher Zeit- und 

Maßnahmenplan mitgeteilt und eingehalten wird? 
3. Wie geht der Senat mit der Kritik der staatlich eingesetzten Besuchskommission 

an der Qualität der Behandlung in der Psychiatrie am Klinikum Bremen-Ost, auch 
in Hinblick auf die unterschiedlichen Bewertungen der verschiedenen Stationen 
um? 

4. Wie geht der Senat mit der Kritik des Patientenvertreters des Klinikums Bremen-
Ost über die Zustände in der dortigen Psychiatrie um? 

5. Wie beurteilt der Senat den Vorschlag, ein Expertengremium bei der Senatorin für 
Gesundheit zur fachlichen Begleitung der Umsetzung des Bürgerschaftsbe-
schlusses einzusetzen? 

6. Wie bewertet der Senat die Forderung nach einer unabhängigen Beschwerdestel-
le für psychisch Kranke in Bremen? 

7. Welche Ursachen sieht der Senat für die Zunahme der stationären Aufnahmen in 
den Klinika? 

8. Welche Schritte plant der Senat bezüglich der Psychiatriereform 2013 bis 2020?“ 
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Der Senat beantwortet die Große Anfrage wie folgt: 
 
1. Inwieweit sind die einzelnen Forderungen des Bürgerschaftsbeschlusses 

„Weiterentwicklung der Psychiatriereform Bremen“ von 2013 bisher umge-
setzt worden bzw. wann ist mit der Umsetzung der einzelnen Forderungen 
zu rechnen (bitte für jeden Beschlusspunkt einzeln aufführen)? 

1.1 Gemeindepsychiatrische Verbünde (der Teilregionen und übergreifend für 
das Land Bremen) als Organisationsform (zur Abstimmung unter den rele-
vanten Akteurinnen und Akteuren, zur Steuerung und weiteren Entwick-
lung sowohl in der personenzentrierten Behandlung als auch in der koope-
rativen Vernetzung der Anbieter, zur Abstimmung der Angebote sowie für 
die Verhandlungen mit den Leistungsträgern) 

 
Im Bremer Westen setzt sich der Gemeindepsychiatrische Verbund (GPV) aus 
den Trägern Klinikum Bremen-Ost (KBO), Bremer Werkgemeinschaft, Gesell-
schaft für ambulante psychiatrische Dienste (GAPSY), Initiative zur sozialen Re-
habilitation und Sozialwerk der freien Christengemeinde zusammen. Bisher sind 
gemeinsame Verfahrensregelungen  zwischen dem KBO und den Leistungser-
bringern nach SGB XII bei den Übergängen zwischen ambulanter und stationä-
rer Versorgung festgelegt worden, so werden z.B. Interessenten/-innen für das 
Betreute Wohnen mit Zustimmung der Bewerber/-innen zwischen den Trägern 
im Rahmen der Abstimmungskonferenz (Wartelistengremium) verteilt. Anhand 
von Arbeitsgruppen und Fortbildungen werden trägerübergreifend Grundhaltun-
gen, Methoden und Arbeitsansätze reflektiert. 
In der Umsetzung befindet sich die Durchführung von Hilfeplankonferenzen für 
Menschen mit einem komplexen Hilfebedarf zur Verbesserung der Versorgung 
unter Nutzung aller zur Verfügung stehenden Leistungen sowie deren personen-
zentrierter Vernetzung. Die Leistungserbringung wird durch den GPV begleitet. 
Zudem ist ab Mai 2017 die Beteiligung von Psychiatrie-Erfahrenen an den GPV-
Aktivitäten vorgesehen.  

 
In Bremen Nord hat im Januar das erste Treffen der AG Gemeindepsychiatri-
scher Verbund (GPV) Bremen Nord stattgefunden. Das Behandlungszentrum 
(BHZ) Bremen Nord und das Sozialwerk der freien Christengemeinde sind die 
initiierenden Organisationen. Das BHZ koordiniert die AG. Darüber hinaus sind 
beteiligt: Die Initiative zur sozialen Rehabilitation e.V., die GAPSY, das Sozial-
zentrum Nord, Stiftung Friedehorst und das Jugendgemeinschaftswerk. Ende 
des Jahres wird ein Konzept vorgelegt. Eine Landkarte mit einer Übersicht zu 
den regionalen Angeboten ist bereits erstellt. Ziel des GPV Nord ist eine bessere 
Gemeindepsychiatrische Vernetzung, die anlassbezogene Einbeziehung weite-
rer Akteure (z.B. niedergelassene Psychiater/-innen) sowie Versorgungsangebo-
te für Menschen, die aufgrund ihres komplexen Versorgungsbedarfs derzeit au-
ßerhalb Bremens untergebracht sind. 
 
Im Bremer Osten ist die Regionalkonferenz als Koordinierungsgremium der An-
bieter psychiatrischer Dienstleistungen in der Stadtregion (Behandlungszentrum, 
freie Träger etc.) aktiv. Sie ist jedoch nicht so verbindlich organisiert wie ein Ge-
meindepsychiatrischer Verbund. Zusätzlich ergibt sich über das SÜB- Projekt 
(Sektorübergreifende Behandlung) eine enge Kooperation zwischen den wich-
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tigsten in der Region tätigen Träger (Arbeiter-Samariter-Bund, GAPSY, Klinikum 
Bremen-Ost). Eine Organisationsform ähnlich dem GPV ist in Vorbereitung. 

In Bremen Mitte ist noch kein Vertrag für einen GPV geschlossen, in der Praxis 
hat sich aber eine sehr gute Kooperation zwischen dem Klinikum Bremen-Ost 
und der Inneren Mission entwickelt. 

 
In der Stadtregion Süd ist die Regionalkonferenz in den letzten Jahren zum Er-
liegen gekommen. Hier wird über die Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit 
und Verbraucherschutz und die Zentrale Arbeitsgruppe  (ZAG) die Gründung ei-
nes GPV oder einer vergleichbaren Organisationsform initiiert. Die Gespräche 
mit den zuständigen Organisationen sind für Frühjahr 2017 vorgesehen. 

 
In Bremerhaven dient der Psychosozialen Arbeitskreis (PSAK) als übergreifen-
des Koordinierungsgremium. Von dort aus wurde das Modellprojekt „Experten-
team“ initiiert, das über Modellmittel gefördert wird. Das Projekt hat das Ziel, ein-
zelfallbezogene und gemeindenahe Versorgungskonzepte für die Personen zu 
entwickeln, die im Hinblick auf die Regelversorgung als „schwer integrierbar“ gel-
ten. Hierbei stehen zwei Bereiche im Fokus. Zum einen wird in enger Zusam-
menarbeit mit dem Psychosozialen Arbeitskreis (PSAK) konzeptionell an der 
Struktur und Grundausrichtung  einer gemeinsamen Versorgungsverpflichtung 
gearbeitet. Zum anderen werden kreative trägerübergreifende Angebote zu-
sammengestellt und umgesetzt.  

 
In Bremen-Stadt wird die Versorgung über die im Sommer 2017 wieder einberu-
fene ZAG koordiniert. Der Landespsychiatriereferent koordiniert die Entwick-
lungsvorhaben in Bremen und Bremerhaven. 

 
1.2 Vorlagen zur Erprobung von Regionalbudgets im Bereich des § 64 b SGB V 

und im Bereich des SGB XII. 
 

Mit dem Projekt „Mobile Psychiatrie Bremerhaven“  wurde ein in Deutschland 
bisher einzigartiges Modell entwickelt, dass eine patienten/-innenzentrierte leis-
tungserbringerunabhängige Versorgungssteuerung vorsieht und eine Zusam-
menarbeit verschiedenster Akteure aus dem SGB V Bereich (Krankenhäuser, 
ambulante psychiatrische Pflege, Psychotherapeuten/-innen, Soziotherapie) und 
dem SGB XII Bereich (Betreutes Wohnen, Tagesstätten etc.) zur Grundlage hat. 
Federführend war die Universität Greifswald, die von 2011 bis 2015 im Auftrag 
der damaligen Senatorin für Bildung, Wissenschaft und Gesundheit, der AOK 
und der Techniker Krankenkasse die Projektleitung und Koordination innehatte. 
Beteiligt waren zudem der Magistrat Bremerhaven, das Klinikum Bremerhaven 
Reinkenheide, die weiteren Träger psychiatrischer Angebote in Bremerhaven, 
sowie Angehörige und Betroffene. Die Projektarbeit lief von Frühjahr 2014 bis 
Ende 2015. Die Zusammenarbeit wurde von allen Beteiligten als sehr fruchtbar, 
lehrreich und konstruktiv empfunden.  

 
Am Ende des Projektes konnte allerdings keine Einigung über die Gestaltung der 
Managementgesellschaft als zentrales Steuerungsgremium erzielt werden, daher 
konnte die Gesamtkonzeption des Projektes nicht umgesetzt werden. Die Ko-
operation zwischen den Kostenträgern und dem Klinikum Reinkenheide wurde  
aber fortgeführt. Das Klinikum Reinkenheide hat auf Basis einer Sondervereinba-
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rung begonnen, schon vor der offiziellen Möglichkeit, Home Treatment über das 
PsychVVG (Gesetz zur Weiterentwicklung der Versorgung und der Vergütung für 
psychiatrische und psychosomatische Leistungen ) zu finanzieren, aufsuchende 
Krisenintervention und Behandlung durchzuführen.  

Die GENO bekundet u.a. in der Medizinstrategie 2020plus das Interesse an der 
Einführung alternativer Finanzierungs- und Steuerungsmodelle durch ein Regio-
nalbudget nach § 64b SGB V. Die Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und 
Verbraucherschutz unterstützt dieses Vorhaben. Auch in dieses Projekt soll der 
SGB XII Bereich einbezogen werden. 

 
1.3 Einbeziehung von Patientinnen und Patienten und Angehörigen mit dem 

Ziel einer Verbesserung der psychiatrischen Versorgung und für die Evalu-
ation der Weiterentwicklung der Psychiatriereform. 

 
Psychiatrie-Erfahrene und Angehörige verfügen über „Erfahrungswissen“ über 
das psychiatrische Versorgungssystem, aber auch über die Bewältigung schwe-
rer Krisen. Dies umfasst das Wissen über hilfreiche und weniger hilfreiche Ange-
bote und Strukturen,  über verdeckte und strukturelle Gewalt, Fremdbestimmung 
und Zwang, über die Bedeutung von Hoffnung, Zugang zu Informationen und 
Wahlmöglichkeiten. 

Die Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz hat zu dem  
Thema „Beteiligung“ im Rahmen der Reihe Psychiatrie 2.0 im August 2016 eine 
Schwerpunktveranstaltung durchgeführt, um die Anforderungen der Behinder-
tenrechtskonvention der Vereinten Nationen (UN-BRK) an die Beteiligung Be-
troffener in der Psychiatrie vorzustellen und Umsetzungsschritte wie die Einstel-
lung von Genesungsbegleitern in der Psychiatrischen Versorgung, die Einrich-
tung eines Beschwerdewesens und die Einführung des Trialogischen Prinzips 
(Begegnung von Psychiatrie-Erfahrenen, Angehörigen und Fachpersonen auf 
Augenhöhe) in der Planung, Durchführung und Evaluation psychiatrischer Ange-
bote darzulegen und zu initiieren. 

Psychiatrie-Erfahrene und Angehörige werden in Bremen in allen wichtigen psy-
chiatrischen Gremien zur Planung und Evaluation der psychiatrischen Versor-
gung auf regionaler - und Landesebene beteiligt. Hierzu gehören u.a. der Lan-
despsychiatrieausschuss, die Besuchskommission, die Begleitgruppe Psychiatrie, 
die AG zur Vorbereitung der Reform des PsychKG, der Fachausschuss Allge-
meinpsychiatrie, der AG Krisendienst und viele andere mehr. 
Die beteiligten Psychiatrie-Erfahrenen und Angehörigen sind zusammengenom-
men eine kleine Gruppe, die viel Einsatz zeigt. Sie werden von dem Landesver-
band Psychiatrie-Erfahrener Bremen e.V., der Arbeitsgemeinschaft der Angehö-
rigen psychisch Kranker Niedersachsen / Bremen e.V. und der ExpertInnenpart-
nerschaft Bremen e.V. gestellt. In der Zukunft soll diese wichtige Beteiligung 
fortgesetzt und vertieft werden.  

Bei verschiedenen psychiatrischen Organisationen sind Psychiatrie-Erfahrene 
und Angehörige in Steuerungsgremien und Ethikkommissionen beteiligt. Hierzu 
gehören u.a. die Klinika Reinkenheide und Bremen-Ost, aber auch freie Träger 
wie der Gesellschaft für Ambulante Psychiatrische Dienste GmbH (GAPSY) oder 
die Initiative zur sozialen Rehabilitation e.V.  



 

6 
 

In diversen Versorgungs- und Behandlungsbereichen in Bremen und Bremer-
haven sind mittlerweile Genesungsbegleiter/-innen angestellt. Mit den im Dop-
pelhaushalt 2016/2017 eingestellten Modellgeldern zur Unterstützung der Psy-
chiatriereform in Bremen sind zu den bestehenden 10 Genesungsbegleiter/-
innen weitere 10 Stellen geschaffen worden, die auch über den Förderzeitraum 
hinaus erhalten bleiben. Mit über 20 sozialversicherungspflichtig angestellten 
Genesungsbegleiter/-innen nimmt das Land Bremen bezogen auf die Einwoh-
ner/-innenzahl bundesweit den Spitzenplatz ein. 

 
1.4 Festlegung von Steuerungsverantwortung auf den verschiedenen Ebenen 

der Versorgung. 
 

Die Begleitgruppe zur Psychiatriereform beschäftigt sich differenziert mit der 
Frage der Steuerungsverantwortung auf den verschiedenen Ebenen der Versor-
gung (unter anderem in den Unterarbeitsgruppen Budget und Qualität). Die regi-
onale Steuerungsverantwortung soll zunehmend von den Gemeindepsychiatri-
schen Verbünden getragen werden. Die überregionale Steuerung wird über die 
ZAG in Bremen und den Psychosozialen Arbeitskreis (PSAK) in Bremerhaven 
übernommen. Die Gesamtkoordination übernimmt die Senatorin für Wissen-
schaft, Gesundheit und Verbraucherschutz (Referat 41) in Abstimmung mit dem 
Magistrat Bremerhaven.  

 
1.5 Aufbau eines Verbraucherschutzes in der psychiatrischen Versorgung als 

Teil einer internen, wissenschaftlich fundierten regionalen Qualitätssiche-
rung. 

 
Die Bremer Kliniken haben durch das Bremer Krankenhausgesetz Patientenfür-
sprecher/-innen eingesetzt. Am Klinikum Bremen-Ost wird diese Aufgabe begrü-
ßenswerter Weise  durch zwei Psychiatrie-Erfahrene wahrgenommen. 

 
Die AG Qualität (Vertreter/-innen der Universität Bremen, der Psychotherapeu-
tenkammer, der Chefärzte der Psychiatrie, der Krankenhausgesellschaft und der 
Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz) der Begleit-
gruppe Psychiatriereform befasst sich mit der Formulierung von Kriterien, die ei-
ne wissenschaftlich fundierte Qualitätssicherung der psychiatrischen Angebote 
gewährleisten. 
In dem neuen PsychKG sollen explizit Qualitätskriterien im Sinne des Verbrau-
cher/-innenschutzes beschrieben werden. 

 
1.6 Vorschläge für Maßnahmen zur Prävention und Inklusion in den Lebensbe-

reichen Familie und Wohnumfeld, Bildung und Arbeit, Freizeit und Mitwir-
kung in der Zivilgesellschaft für das Land Bremen. 

 
In Bremen wurde ein ambitionierter Aktionsplan zur Umsetzung der UN-BRK 
entwickelt, der auch explizit zur psychiatrischen Versorgung Stellung nimmt. Zu 
den geforderten Maßnahmen gehört unter anderem die Errichtung eines Medizi-
nischen Zentrums für Erwachsene Menschen mit Behinderungen (MZEB). Die 
Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz unterstützt die 
Realisierung des Zentrums in der GeNo und ist an der Konzeptentwicklung und 
Umsetzungsplanung beteiligt.  
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Eine weitere Forderung bezieht sich auf die Umsetzung des Leistungstypen „Be-
treute Beschäftigung“, um auch Menschen, die nicht oder noch nicht Zugang 
zum ersten Arbeitsmarkt finden, eine sinnvolle Beschäftigung anzubieten. Die 
Verhandlungen mit der Landesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbän-
de zur Einführung der Betreuten Beschäftigung sind so weit gediehen,  dass die 
Umsetzung Anfang 2018 möglich ist. Parallel hat der Fachausschuss Arbeit und 
Beschäftigung einen Kriterienkatalog für eine inklusive Ausrichtung von Arbeits- 
und Beschäftigungsangeboten verabschiedet. 

 
Weitere Inklusionsprojekte wurden von den freien Trägern initiiert wie z.B. das 
Projekt „MitArbeit“ der Inneren Mission, bei dem Menschen mit geistigen und / 
oder seelischen Beeinträchtigungen auf dem Weg in Arbeit beraten und begleitet 
werden. Die Arbeitsmöglichkeiten können mitunter wenige Stunden am Tag oder 
in der Woche umfassen. Ein weiteres Projekt ist „Türen öffnen“ von der Initiative 
zur sozialen Rehabilitation, bei dem inklusive Netzwerke in Stadtteilen entwickelt 
werden und Unternehmen in dem Umgang mit psychischen Erkrankungen ge-
schult werden.  

 
2. Strategiepapier GENO 

2.1 Für wann erwartet der Senat das angekündigte Strategiepapier der GeNo 
zur Entwicklung der Psychiatrie an den Standorten der stationären Psychi-
atrie in den Kliniken Bremen-Ost und Bremen-Nord und den Behandlungs-
zentren?  

 
Die Gesundheit Nord hat das angekündigte Strategiepapier zur Entwicklung der 
Psychiatrie an den Standorten der stationären Psychiatrie in den Kliniken Bre-
men-Ost und Bremen-Nord und den Behandlungszentren am 03.02.2017 der 
senatorischen Behörde vorgelegt. Der Titel Medizinstrategie 2020plus bezieht 
sich zum einen auf die Ergänzung der bereits vorliegenden Medizinstrategie 
2020 für die somatischen Fachdisziplinen der Gesundheit Nord, zum anderen 
auf den zeitlichen Horizont der vorliegenden Strategie bis in den Anfang der 
2020er Jahre. Die Medizinstrategie 2020plus wurde auf einer Sondersitzung der 
Begleitgruppe Psychiatrie von Fachexperten am 03.03.2017 diskutiert und weit-
gehend als positiv angesehen. Die „Medizinstrategie 2020plus“ des Zentrums für 
psychosoziale Medizin bei der Gesundheit Nord und das dazugehörige  „Ad-
dendum - Medizinstrategie 2020plus des Zentrums für Psychosoziale Medizin – 
Im Einklang mit den politischen Rahmenbedingungen in Bremen“ wurde in der 
Sitzung der Deputation für Gesundheit und Verbraucherschutz am 15.03.2017 
behandelt und zur Kenntnis genommen. Die Medizinstrategie 2020plus wird dem 
Aufsichtsrat der Gesundheit Nord auf seiner Sitzung am 31.03.2017 zur Kenntnis 
gegeben. Zukünftig wird über die Fortschritte bei der Umsetzung der Medi-
zinstrategie 2020plus der städtischen Deputation für Gesundheit und Verbrau-
cherschutz halbjährlich berichtet.  

2.2 Wird dieses Papier einen klaren Zeit- und Maßnahmenplan enthalten? 
 

Die Strategie greift die Zielsetzungen aus den einschlägigen Beschlüssen der 
Bremischen Bürgerschaft und der Deputation für Gesundheit und Verbraucher-
schutz auf. Die unterschiedlichen Versorgungsbedarfe werden berücksichtigt, die 
Therapie- und Behandlungsangebote (stationär, ambulant, teilstationär) werden 
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konkret benannt. Es wird die Verpflichtung zur Lebensumfeld-nahen, personen-
zentrierten Leistungserbringung formuliert. Die vorgelegte Strategie formuliert 
erstmals umfassend, mit Maßnahmen und einer Zeitplanung hinterlegt, den Bei-
trag der GENO zur Weiterentwicklung der Psychiatrie als größter Anbieter psy-
chiatrischer Leistungen im Stadtgebiet Bremen. Einige Aspekte bedürfen einer 
weiteren Konkretisierung: Die Zeitplanung des Umzugs der Tagesklinik Mitte in 
die Stadtregion muss konkretisiert werden.  
Dazu gehört eine Entscheidung bzgl. der Zusammenlegung mit der Tageskli-
nik/Behandlungszentrum West. Dafür bedarf es der Vorlage eines Gesamtkon-
zepts für die tagesklinischen Angebote. Die Transformation von 35 stationären 
Behandlungsplätzen in stationsäquivalente Leistungen/ Home Treatment sollte 
als Beginn einer Entwicklung verstanden werden. Ein weiterer Aufbau von Home 
Treatment muss anvisiert werden, da mit 35 Plätzen (dies entspricht 7 Plätzen 
pro Region) dauerhaft eine tragfähige Behandlung im Lebensumfeld nur schwer-
lich aufgebaut werden kann. Das Verhältnis von Spezialangeboten zu regionali-
sierten Angeboten muss geklärt werden. Die geplante Verbesserung der thera-
peutischen Beziehungskontinuität lässt sich nur bei einer engen Verzahnung der 
regionalen und stationären Angebote erreichen. Die Beteiligung an den Gemein-
depsychiatrischen Verbünden, als eine der Grundsäulen der Psychiatriereform, 
muss mittelfristig in allen 5 Stadtregionen sichergestellt werden. 

 
2.3 Wenn ja, wie wird der Senat die Umsetzung sicherstellen? Wenn nein, wie 

wird der Senat sicherstellen, dass ein solcher Zeit- und Maßnahmenplan 
mitgeteilt und eingehalten wird? 

 
Der Senat wird die Umsetzung über das zuständige Fachressort eng begleiten. 
Dazu finden regelmäßige Termine (zunächst in 2-monatiger Frequenz, später 
dann in quartalsweisem Rhythmus) mit dem Leiter des Zentrums für psychosozi-
ale Medizin (ZPM) der GENO, Herrn Prof. Dr. Reimer statt, in denen der  aktuelle 
Umsetzungsstand je Maßnahme besprochen und kontrolliert wird. Die Gesund-
heit Nord hält ein Berichtswesen vor, in welchem der Umsetzungsstand bzw. der 
Fortschritt jeder einzelnen Maßnahme dokumentiert wird. Ein daraus resultieren-
der Controlling-Report dient der engen Begleitung und Kontrolle hinsichtlich der 
Realisierung und Einhaltung des Zeit- und Maßnahmenplans. 

 
Zudem werden quartalsweise Zwangsmaßnahmen, sofern sie erfolgt sind, an 
den Psychiatriereferenten gemeldet, der diese bewertet und ggf. Maßnahmen 
einleitet. Die Besuchskommission hat neben den Besuchsterminen am KBO mit 
Herrn Prof. Dr. Reimer Zusatzgespräche vereinbart, um Beschwerden direkt zu 
besprechen und zu bearbeiten. 

 
3. Wie geht der Senat mit der Kritik der staatlich eingesetzten Besuchskom-

mission an der Qualität der Behandlung in der Psychiatrie am Klinikum 
Bremen-Ost, auch in Hinblick auf die unterschiedlichen Bewertungen der 
verschiedenen Stationen um? 

 
Die Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz hat einen 
Maßnahmeplan  zur Behebung der Missstände von der GENO gefordert. Der Ak-
tionsplan Psychiatrie wurde von der Gesundheit Nord als Konsequenz auf An-
merkungen aus dem Bericht der Besuchskommission für den Zeitraum August 
2013 bis April 2016 und Beanstandungen aus den Berichten des Patientenfür-
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sprechers des Klinikums Bremen-Ost aus 2015 und 2016 erstellt. Am 02.02.2017 
wurde dieser Aktionsplan von der Gesundheit Nord vorgelegt und am 07.02.2017 
in der Deputation für Gesundheit und Verbraucherschutz vorgestellt. Er bezieht 
sich auf die Verbesserung der akutpsychiatrischen Versorgung. Auch hierzu gibt 
es einen klaren Zeit- und Maßnahmenplan, der konsistent zu der Medizinstrategie 
2020plus ist. 

 
Die Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz wird die Um-
setzung des von der GENO vorgelegten Maßnahmeplans eng begleiten und kon-
trollieren. Neue durch die Besuchskommission vorgetragene Beschwerden wer-
den umgehend mit der Klinikleitung erörtert und ein Plan für die Erledigung ver-
einbart. Die besonders in die Kritik geratenen Stationen werden hierbei verstärkt 
in den Fokus genommen. Die Patientenfürsprecher/-innen der psychiatrischen 
Kliniken sind aufgefordert sich bei akuten Beschwerden, die nicht kurzfristig be-
hoben werden können, an die Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Ver-
braucherschutz zu wenden, um Unterstützung zu erhalten.  

 
4. Wie geht der Senat mit der Kritik des Patientenvertreters des Klinikums 

Bremen-Ost über die Zustände in der dortigen Psychiatrie um? 
 

Unmittelbar nach Bekanntwerden der Beschwerden hat die die Senatorin für Wis-
senschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz den Patientenfürsprecher und die 
Patientenfürsprecherin des Klinikums Bremen-Ost eingeladen, um die Beschwer-
den zu erörtern. Daraufhin wurde die Geschäftsführung die GENO aufgefordert 
sofort einen Maßnahmenplan vorzulegen, aus dem deutlich wird, wie und wann 
die Mängel behoben werden. Die Umsetzung des dann unmittelbar vorgelegten 
10 Punkte Programms der GENO wird eng durch die Senatorin für Wissenschaft, 
Gesundheit und Verbraucherschutz kontrolliert werden. 

 
Zudem wurde mit den Patientenfürsprechern/-innen vereinbart, dass diese sich 
nach §24 BremKrhG mit Beschwerden auch direkt an die senatorische Behörde 
wenden können, um bei unbefriedigenden Beschwerdeverfahren behördlicher-
seits zügig unterstützend tätig werden zu können. Ein/e Patientenfürsprecher/-in 
soll eigens für die Forensik berufen werden. 

 
5. Wie beurteilt der Senat den Vorschlag, ein Expertengremium bei der Sena-

torin für Gesundheit zur fachlichen Begleitung der Umsetzung des Bürger-
schaftsbeschlusses einzusetzen? 

 
Die Senatorin begrüßt den Vorschlag, externe Experten/-innen in den Prozess der 
Psychiatriereform in Bremen einzubeziehen. Allerdings erscheint es nicht sinnvoll, 
ein weiteres Fachgremium zu etablieren. Die bestehende Begleitgruppe zur Psy-
chiatriereform soll durch drei externe Experten/-innen erweitert werden, die als 
national anerkannte Kapazitäten die Weiterentwicklung der Psychiatrie in Bremen 
unterstützen sollen.  

Eine breite Beteiligung an der Diskussion um den Fortgang der Psychiatriereform 
ist über die Veranstaltungsreihe Psychiatrie 2.0 gewährleistet. Sowohl der jetzt 
neu eingesetzte Landespsychiatrieausschuss, als auch die AG „Kriseninterventi-
on und regionale Versorgung“ und die Begleitgruppe Psychiatrie befassen sich 
mit der Psychiatriereform in Bremen. Die Gremien realisieren die Beteiligung der 
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Universität, der Fachverbände, der Kammern, der Kassen, der psychiatrischen 
Leistungserbringer, der Behörden und der Psychiatrie-Erfahrenen sowie der An-
gehörigen. 

 
6. Wie bewertet der Senat die Forderung nach einer unabhängigen Beschwer-

destelle für psychisch Kranke in Bremen? 
 

Das Beschwerdewesen für die stationäre Versorgung ist gut ausgebaut. Alle psy-
chiatrischen Krankenhäuser verfügen über Patientenfürsprecher/-innen. Für die 
Forensik soll eine weitere Fürsprachestelle geschaffen werden. Mit den Hauslei-
tungen sind jeweils Verfahren vereinbart wie Beschwerden bearbeitet werden. 
Wenn die Fürsprecher/-innen und das Klinikum zu keiner befriedigenden Lösung 
kommen, haben die sie die Gelegenheit, sich an die Senatorin für Wissenschaft, 
Gesundheit und Verbraucherschutz zu wenden, um sich Unterstützung zur Klä-
rung einzuholen. Darüber hinaus sind in allen psychiatrischen Abteilungen die Ad-
ressen der Mitglieder der Besuchskommission ausgehängt. Die Patient/-innen 
haben die Möglichkeit, sich an jedes Mitglied mit einer Beschwerde zu wenden. 
Den Beschwerden wird durch die Mitglieder selbst oder durch die Senatorin für 
Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz nachgegangen. Zudem haben 
die Patienten/-innen aller Krankenhäuser in Bremen die Möglichkeit, sich an die 
zuständige Beschwerdestelle bei der Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und 
Verbraucherschutz mit Beschwerden zu wenden. Seit 2014 haben die DGSP 
Bremen und die „ExpertInnenpartnerschaft“ (EXPA) ein Konzept für eine unab-
hängige Fürsprache- und Beschwerdestelle (UFB) entwickelt. Zur Implementie-
rung der UFB ist ein Antrag bei  „Aktion Mensch“ vorbereitet worden.  

Die Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz unterstützt 
grundsätzlich die Einrichtung einer unabhängigen Beschwerdestelle, ein jährli-
ches Budget von 127.000 € (wie derzeit geplant) wird aber als in diesem Umfang 
nicht finanzierbar eingestuft. Ein Fürsprache- und Beschwerdewesen ist im Sinne 
der Qualitätssicherung eine Aufgabe aller psychiatrischen Leistungserbringer.  

Für die außerstationäre Versorgung schlägt die Senatorin für Wissenschaft, Ge-
sundheit und Verbraucherschutz vor, über die Gemeindepsychiatrischen Verbün-
de ein Beschwerdewesen zu etablieren. Darüber hinaus übernimmt die Heim- und 
Betreuungsaufsicht bei der Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen Integration 
und Sport die Kontrolle und Qualitätssicherung.  

Weitere, bisher nicht mit einem Fürsprachewesen ausgestattete Leistungsanbie-
ter sind die Rechtsbetreuer/-innen, Psychotherapeuten/-innen und die niederge-
lassenen Psychiater/-innen. Diese sollten mit den regionalen GPV kooperieren 
oder ein eigenes Fürsprachewesen etablieren.  

 
7. Welche Ursachen sieht der Senat für die Zunahme der stationären Aufnah-

men in den Klinika? 
 

In Bremen sind von 2000 bis 2015 die Fallzahlen um 17,1% gestiegen, die Ver-
weildauer hat um 25,7% abgenommen, die Planbetten wurden um 7,5% gesenkt. 
Dies ist im Vergleich zur Entwicklung der somatischen Krankenhäuser wenig, 
denn hier wurden im gleichen Zeitraum 18,7% der Betten abgebaut. 
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Peter Bahlo, Referatsleiter Stationäre Versorgung, vdek Landesvertretung Bremen: Daten zur stationären Psychiatrie im 
Land Bremen  für die Jahre 2000-2015; vorgestellt bei der „AG Krisendienst“ am 28. Februar 2017 

 
Die Zunahme der Fallzahlen in der stationären Psychiatrie in Bremen lässt sich 
einerseits auf eine Zunahme der Behandlung auswärtiger Patienten/-innen zu-
rückführen. Andererseits geht man auch bundesweit davon aus, dass zwar die 
Prävalenz psychischer Erkrankungen nicht zunimmt, wohl aber die Bereitschaft, 
sich in psychiatrische Behandlung zu begeben. 
Weitere Ursachen im Bremer System liegen in der noch nicht immer gut funktio-
nierenden Überleitung stationär versorgter Patienten/-innen in Tageskliniken und 
in die ambulante psychiatrische Pflege. Auch bei der Zuweisung von Patienten/-
innen in das stationäre Versorgungssystem werden von den niedergelassenen 
Psychiatern/-innen die Möglichkeiten der teilstationären und ambulanten Krisenin-
tervention noch unzureichend genutzt. Zu einem geringen Teil sind auch Betten 
mit Patienten/-innen mit Jahresbeschlüssen (Zwangsunterbringungen für ein 
Jahr) belegt. Die Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz 
hat in diesem Jahr mit der Konzeptionsentwicklung und der Planung der außer-
stationären Versorgung dieser Patienten/-innengruppe in Bremen begonnen. 

 
8. Welche Schritte plant der Senat bezüglich der Psychiatriereform 2013 bis 

2020? 
 

Mit der Bereitstellung der Modellmittel wurden wesentliche Kernelemente der 
Psychiatriereform unterstützt und initiiert. Hierzu  gehören: 
 
- Der Aufbau lebensfeldorientierter ambulanter Krisenintervention (SÜB Projekt 

in Bremen-Ost und aufsuchender Krisendienst in Bremerhaven, Nachtcafés in 
Bremen und Bremerhaven, regionaler Kriseninterventionsdienst im Bremer 
Westen) 

- Einsatz von Genesungsbegleitern/-innen 
- Stärkung und Weiterentwicklung der Gemeindepsychiatrischer Verbünde in 

Bremen West und Bremerhaven 

Durch die Fortsetzung der Psychiatrie 2.0 Veranstaltungen soll der kritische und 
reflexive Dialog über die Entwicklung der Psychiatriereform einer breiten Öffent-
lichkeit weiterhin zugänglich gemacht werden. 

Die durch die externen Expert/-innen erweiterte Begleitgruppe Psychiatriereform 
wird weiterhin eine zentrale Rolle bei der Weiterentwicklung der Modellprojekte 
und der Umsetzung der Psychiatriereform innehaben.  

Die Behandlung in den Klinika soll verbessert werden. Ziel ist eine leitlinienorien-
tierte und personenzentrierte Behandlung, die auf Selbstwirksamkeit, Ressour-
censtärkung, Selbstbestimmung und Recovery (Genesung) abzielt. 

 
Die Gemeindepsychiatrischen Verbünde müssen in allen Stadtregionen auf- und 
ausgebaut werden. Sie sollen in Kooperation mit der Steuerungsstelle am Ge-
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sundheitsamt Verantwortung für die Steuerung und Realisierung der Versorgung 
insbesondere schwer psychisch kranker Menschen übernehmen. 

 
Die Umsetzung eines §64b SGB V Modells mit der GENO ist vorgesehen. 

 
Die psychiatrische Versorgung soll eine klare regionale Orientierung haben. Hier-
zu muss die Zusammenarbeit der SGB V (Krankenkassenleistungen wie stationä-
re teilstationäre und aufsuchende Behandlung sowie ambulante psychiatrische 
Pflege) und SGB XII (Eingliederungshilfen wie Betreutes Wohnen und Wohnhei-
me) Leistungserbringer intensiviert werden. Die Menschen sollen intensiver in ih-
ren Lebensbezügen versorgt werden. Dies erfordert einen Auf- und kontinuierli-
chen Ausbau des Home Treatment. 

 
Die AG Krisenintervention und regionale Versorgung wird spätestens Anfang 
2018 ein Konzept zur Neuorganisation des Krisendienstes und zu neuen Model-
len der regionalen Versorgung vorlegen. Ziel ist eine regionalisierte, trägerüber-
greifende Organisation des Krisendienstes. 

 
Für die Reformierung des PsychKG arbeitet eine sektorenübergreifende Arbeits-
gruppe, an der auch Psychiatrie-Erfahrene und Angehörige beteiligt sind. Die AG 
wird bis Mai 2017 ein Eckpunktepapier vorlegen, das u.a. Vorschläge zur Anpas-
sung des PsychKG an die UN-BRK und zur Stärkung von Betroffenenrechte ent-
halten wird. 

Das Thema „Versorgung von Menschen mit einem ganz besonderen Hilfebedarf“ 
wird in diesem Jahr intensiv bearbeitet. Insbesondere wird durch die Projekte zum 
GPV in Bremen und Bremerhaven ausgelotet, wie die Angebote der freien Träger 
(Heimbetreuung und Betreutes Wohnen) mit den Angeboten der Krankenhaus-
träger verknüpft werden können, um Menschen mit besonderen Hilfebedarfen 
vernetzte Leistungen anzubieten. 

Als Alternative zum Betreuten Wohnen und zur besseren Umsetzung von Inklusi-
on soll bis Anfang 2018 der neue Leistungstyp „Betreute Beschäftigung“ etabliert 
werden. Dadurch sollen mehr psychisch kranke Bürgerinnen und Bürger die Mög-
lichkeit bekommen, einer sinnvollen Beschäftigung nachzugehen, bzw. an eine 
Tätigkeit in einer Werkstatt oder an Arbeit im ersten Arbeitsmarkt herangeführt zu 
werden. 
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